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-ENTWURF FÜR BETREIBER\ ERTRAG-

ZI'iischen der Stadt Geisenheim
verfreten alurch ilen Magisfrat, dieser wiederum vertret€n durch den

Bürgermeister Federhen und den
Ersten Stadtrat. " "" " '
nach{olgend Stadt genannt

ünd dem

Arbeiter-Samariter_Bund, Landesverband H€ss€n e V'
Ortsverband Taunusstein

vertreten durch den Vorstand,
nachfolgend ASB genannt

wird nachfolgender Belreibervenrag geschlo"sen

s l
(1) Der ASB Ortsverband Talrnusstein wird im Aufuag der Stadt Geisenheim im Ortsteil

|ilphanshuur"n aufdem in der Anlage I (Lageplan) rot geke nzeichnetm und noch zu ver-

messenden Grundstück eine zweignrppige Kindertagesstätte mit Außengelzinde neu enichten

öi" iinJ".r"g"rrtan" "oll zunäch-st iiiei zrvei altersgemischte canztagesguppen (mit Kdp-

oenkina"-t v-"tftieen Wegen der Dringlichkeit und der Bedarfslage soll das Gebärde in an-

ip."J."a.i Fertiibau-Mo"dulbauwe ise;nichtet und bis zum 30 08 2006 bezugsfertig wer-

den.

(2) Der ASB erhält durch die Gemeinde ein geeignetes. bebauungsfzihiges und erschlossenes

iüindstilck in Erboacht fiir einen Zeitraum von 3J Jahren koslenlos überlassen Hierüber ist

ein gesonderter Etbbaurechtsverhag abzuschließen

(J) Die Cemeinde vemfl ichtet sich. dle lur vol lst i indigen Finanzierung der Planungs' und

iaukosten - einschließiich Außenanlage - erforderliche Kreditsumme (inkl Zinsen in der

g;;ph;";pf unu.g", cenehmigungs-, Bauüberwachungs- ünd Baurverkskosten und aller -

nebänkosien) bis ir einer Gesamthöhe von € 970 000,00 kommunal zu verbürgen und die

i*.a"f,ti"n fri"tuur ,",ultierenden Finanzierungskosten (Zinsen und Tilgung) in der Betriebs-

pft"...f, Su"f**t"n aes lfd, Betriebes (gem. S ?)dem ASB b-is zur endgültigen Ablösung

äauerhaft zu erstatten Zuwendungen aus Fördermitteln sind als Abzugsposten bei den Sach-

kosten zu berücksichtigen und beider Defizitausgleichsberechnung gesondert auszuweisen'

{5a) Das Bauvorhaben soll von einer Firma als Generaluntemehmer durchgeftihrt werden'

iut*gg"t.. una Burherr ist d€r ASB Die Planung und Enichtung der Außenanlage und des

ipi"igäl"a", erfolg durch einen separates Planungsbüro Der ASB ist Bauhen und wird in

das Grundbuch als Eisjentämer eingetragen
t .  4 '  . . '  L r '  I  u <

15b)DerAsBistauchbereitohneGeneraluntemehmerdurchgewerkweiseVergabeanEin.
)"fr'"t"-"tt ". tu ttuen, wenn seitens der Gemeinde nicht nur die hierbei etzielten Kosten-
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einsparungen, sondem auch das Risiko einer Kostensteigerung übemonnnen wird T)ie Bau-

.ußnahmi *ird d".In mif der Gemeinde abgerechnet und Einsparungen gegenüber der Finan-

zierungssumme von € 970 000,00 erlrält die Gemeinde vollständig zutück hn Falle lon un-

vermeidbaren Kostenstelgerungen weroen die hierfür erforderlichen Finanzmittel dem ASB

von der Gemeinde nachfinanziert.

(6) Der ASB verpflichtet sich, aufder Grundlage der vom Kreisjugendamt und.den zuständi-

gJn Fachg."mi"n gdn"hmigten Piänen' die Kindetlagesstäüe zu enichten und durch die Hes-

sische Gemeindeunfallversicherung abnehmen zu lassen'

$ 2

(l) Der ASB verpflichtet sich, für die Laufzeit dieses Betreibervertrages' in dem vorgenann-

ien zu enichtendin Bauwerk der Kindertagesst?ifte ein. den gesetzlichen Bestimmungen ent-

sorechendes DädaqoPisches Betreuungsangebol don \orzuhalten und d'e Kjndenagesslätte

einschlientich eußiÄereich mit spielgeräten ordnung'gemäß zu betreiben'

(2) Für die Erstausstattung der Kindertagesstlitte mit Spiel- und Lehrmitteln sowie der kindge-

ielhten Mobliemng zeich;et der ASB verantwortlich. Als Richtgröße fiir die Erstausstattung

a"i ö*pp"*a"-"itf.,löbel und Spielzeuge) Iegen die Parteien e;nen-Betrag von Euro 25 000

p.o G.rpp" fest. Die Ersteusstattung der Gruppenräume ist in der Baufinanzierungssunme

enlhallen,

s 3
(1) Die NLrtzungsüberlassung des Gmnd und Bodens an den ASB erfolgt gemäß $ I Abs 2

itir den Fall, diss der ASB die Eiffichtung einmal nicht mehr als Kindertagesst?itte verwen-

a"r *iff *i ai", ai" gedarfslage der Stadr zulässt, ist das Einverst?indnis der Stadt Geisen-

heim erforderlich. Für den Fall,-dass die weitere Nutzung des Gebäudes durch-den ASB dann

nicht mehr im lnteresse der Stadt lieg! kann die Stadt eine für soziale Verbände angemessene

Erbpachzahlung vellangen.

(2) Mit Daturn des Erbpachtvertrages gehen alle das Grundstück und das Gebäude betreff€nde

äiu.i.""ftttl"ft"n u"a offentlichen Lasien, Abgaben und Pflichten die die Grund$ückseigen-

iü-"lln ui. .of"n" t "ff"n und die sie zu tragen und zu erfijllen hat' auf den ASB- üter' Diese

vom eie aantr tu t.ugenale Kosten zählen zu den Betriebskosten im Sinne des $ 7 dieses Ver-

trages.

(3) Ausgenommen hiervon ist die Sfaßenreinigungs- und Streupflicht' diese.obliegt für die

un*"näa"n öffentlichen Straßen und Wege sowie für die Zu8änge zur. Kindertagesstlitte

""ä ta.tfi"-ft* Ctft*"gsbereiche nach wie ior der Erbpachtgeberin, nämlich der Stadt Gei-

r""h"i* S"lo die S;dt diese Aufgaben zukünftig nicht mehr leisten wollen' so wird der

aSE Ji"t" f"irtung durch geeignete Drittanbieter ausführen lassen Die hierfür anfallenden

Kosten zählen dann zu den Betriebskosten gem' $ 7 dieses Vertrages'

(4) Der ASB verpflichtet sich, alle das Grundstück und Gebäude betreffeirde und den Betrieb

äJ. finae.tagessiatte tetreffenden notwendigen Versicherungen abzuschließen und tur einen

ausreichende-n Versicherungsschuü zu sorgen Auch die hierfilr aufzuwendenden Kosten zäh_

len zu den Behiebskosten gem?iß S 7 dieses Vertrages'
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(5) Der ASB verpflichtet sich zur wirtschaftlichen baulichen Unterhaltung des Gebäudes in

ijiJ rJ r""rt, iur DurchfühIung von Schönheitsreparaturen, zur Pflege der Außenanlagen

und zur Instandhaltung des Inventars. Bauliche Maßnahmen, größere Reparaturen oder not-

wendige Neuanschaffringen, die eine Größenordnung von Euro 5 000,00 im Einzelnen über-

ichreiän sind uor Inunpfiffnah-" mit der Stadt einvernehmlich abzustimmen Die Aufiven-

a-u,rg"n,u. fuuf""a"n öebäudeunterhaltung bzw. für die notwendigen Reparaturen etc sind

ebenfalls Betriebskosten im Sinne dieser Vereinbarung'

s 4
Die trboachteeberin oder ein mi l  schr i f l l icher Vol lmachl ausge'taf leter Vef lreler hdt das

n".fri aL *ia". Grundstück errichteten Bauwerke jeder Zeit während der normalen Ge-

"chafur"lten tu tesi"tttigen. Der ASB ist verpflichtet. vorsorge zu treffen dass die Eibpacht-

*"i".ir "J"i ai" s"""I;ächtiglen bei der Bäsichtigung sachJ':undig gefiih't \.'"erden und alle'

ät'E"r*".i" U",*ff"nden unä im Rahrnen des Vertrages interessierenden Auskünfte erhal-

Ien.

s 5

(1) Der Betreibe(ertrag hat unabhängig vom Elbaurechtsvertmg eine Laufzeit von 33 Jah-

i"i'r. ", iJ ir-*ft"fU aieJer Zeit für belde Vertragsparteien nur einvemehmlich auflösbar- Er

""tili rg.n .l"f't t^"ft afhuf der o.g. 33 Jahre ohne Frist stillschweigend um jeweils fijnfJah-

ri .ofä ". nicht von einem dei Verhagspartner zwei Jahre vor Ablauf der Vertragsfrist

schdftlich gekündigt wird.

{2) Sollt€ der Betrcibervertrag vor Ablauf der Vertragslaufzeit einvemehmlich aufgelöst

ivera.,t, so v..pni"ht.t sich die-Stadt zur Ürbemalme der dann noch bestehenden Baufinanzie-

runssverbindlicbkeiten durch Ablösung oder Übemahme der entsprechenden Verbjndlichkei-

i"..'wil*r,ilr ,", UUemahme der dann mglw. entstehenden, schließungsbedinglen rmmittel-

iu, .iiJ"* S"t i"U aer Einrichtung anfall;nden oder bestehenden Kosten (2,B. Abfindungs-

zahlungen für Mitarbeiter, Ablösungen für gemietete Anlagen, etc')'

(3) Die Übemahme dieser schließr-rngsbedingten Kosten durch die Stadt erfolgt auch im Falle

ä"'. ftittg".ag"n Auslaufens dieses 
-Betreibervertrages- 

In diesem Fall verpflichtet s;ch der

AiA uoi Inuntp.u"t'"ahme der Stadt zunächst alle itrm innerhalb des ASB-Verbandes zur

V".fugung tt"läna* Weitetbeschäfligungsmöglichkeiten fiir das Personal auszuschöpfen

(4j Für den Fall der Kündigxng des Betreibewertrages pnd liir den Fall,.dass zwischen ASB

ir,ia 
-c"."i"J" 

ft. ai" Nacliruüung des vorhand€nen Gebäüdes keine Einigung erzielt wird'

velDfl ichtetsichderASBdasGebäudea4diestadtunterBeachfungderRegelungeninden
aiia,r." N.. 2 u. Nr.3 zudckzugeben und das Eigentum hieran zugunsten der Stadt wiedel

aufzuseben. Der bestehende Erbaureahtsverhag endet dann ebenfalls
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$ 6

(1) ln die noch zu enichtenden Kindertagesstätte werden (inder ohne Unterschied der Her-

kunft, der Russe od., der Religion auigenommen Die Kindedagesstätte wird inr Einklang mit

Jen satzungsrechtlichen Bestiinmunget des ASB gefillTt Es sollen voruangig Kinder aus der

ituai c"irJnn"i. t"oeut \terden. Eingerichtet rverden zwei Gruppen in denen allch Kinder

unter drei Jahren aufgenonünen werden können weiterhin soll für die Zukunft die Möglich-

t"i, rut piu.i"ft,ung-underer Betreuungsformen (zB eines Hortbetriebes für eine Gruppe)

gegeoen sern.

(2) Seitens des ASB wird ein Ausschuss eingerichtet, der die Arb^eit der Kinderlagesstätt€

besleiret. Der Aus'chuss sern ' ich aus zwei Velretem der Stddl Ceisenleim sowie einen

ve?ieter <Ies Eltembeirates und z\ei Mitarbeitern der ASB Einrichtung zusammen. t)en vor-

sitz über diesen Ausschuss führt der Geschäftsfiihrer des ASB

(3) Der Ausschuss hat alle wichtigen Fragen der Kindertagesstitte zu besprechen' die beide

Verlragspane;en betrelfen hr hat insbesondere die Leirung des ASB zu beraten über'

. den Wirtschaftsplan

. die Höhe der Eltembeiträge

. die Bestirnmungen und Alderungen der Gruppenstärke

. Alderung der Zahl der GruPPen

. Einstellung des Betriebes des Kindergadens

(4) Die grundsätzliche Beschlussfassung über diese Angelegenheiton obliegt satzungsgemäß

den Gremien des ASB.

(5) Die Festlegung der Höhe der Eltembeiträge geschieht im. Einvemehmen, z\uischen d€n

VJ*"grpJ"i""n. sl" tüssen mindestens so hoch wie die vergleichbaren Elternbeiträge in den

slädtischen Einrichtungen seln.

(6) Der ASB ist ftir die Einstellung, tsingruppierung und Bezahlung des Personals zusüindig'

il füfnt ai" bi"""tuui.icht. Die Beichäftigung erfolSt auf der Grundlage und nach Maßgabe

der im ASIi Landesverband Hessen e. V. geltenden Richtlinien und Verträge'

(7\ Dio Zahl der im Wirtschaft- und Stellenplan für erfordertich gehaltenen Personalstellen

ium Betrieb der Kindertagesstätte richtet sich nach den geltenden rechtllchen v,organen uno

äe. p"r"orretlen .Lus"tutt',llig der von der Stadt in eigener Trägerschaft gefühden Kindertages-

"Ään. o"i 
-p".,"t"f.chlüs"sel 

gilt analog. Dem ASB stehen demnach die gleichen Personal-

kostenanteile wie den gemeindlichen Kindertagesstätten zu'

6 7

(1) Zu den laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätte gehören alle Personai- und Sach-

kosten einschließlich Veru'altungskosten, die beim oder für den Betrieb der Kindertagesstätte

""trt"ir"r.7" a." v.*altungskisten zählen diejenigen Kosten, die erforderlich,sind' um die

Betriebseinrichtung, die Betriebsorganisation und die reibungslose Zusaffienarbert zwrschen

a* pu.t"i"n ru g"iattrleisten. Insbisondere fallen hierunter die Kosten für die Beitragsab-

Ständ 10/2005
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rechnung, die Buchhaltungskosten, die Kosten für die Personalbetreuung und fir die Petso-

nalabreJ-nung, sowie die beschäftsftihrungskosten. Die Vefwaltungsaufgaben werden durch

den ASB zenial erbracht und aufdie Einrichtungen anteilig umgelegt Die Verwaltungskos-

ten dürfen pro Jahr 3,5% der Personal- und Sachkosten des laufenden Jahres der Einrichtung

nicht übersteiBen.

(2.1 Die in Ziffer I genannten Betriebskosten trägt die Stadt unte( Einrechnung der Eltembei-

irase. eventueller Lindes- und Kreiszuschüsse und zweckgebundener Spenden, in voller Höhe

des Restbehages.

{3) Für die erwarteten Betriebskosren erstellt der ASB rechtzeitig vor Beginn des neuen

HaushaltsiahJres einen Wirtschaftsplan fijr die Kindertagesstätte im Einvemehmen mjt der

Sudt auf.

(4) Die Stadt verpflichtet sich, als Dpfizitausgleich Mitt€l zeitnah.bereitzustellen ünd das

i"firit du."h Zu""huss in voller Höhe auszugleichen. Die tatsächlichen Kosten aus dem

Na"hvotlzug des Wi.tschaftsplanes werden am Ende desjeweiligen Jahres abgerechnet und

durch die Stadt zeitnah im Folgej ahr ausgeglichen'

t5) Der im Winschafuplan der Einrichlüng veranschlagte kommunale Zuschuss i 'r  in vier

iaten, im Januar, im April, im Juli und im Okober einesjeden Jahres aufein Konto des ASB

zr zahlet

(6) Der Stadt wird das Recht eing€räumt, die den Kindergarten betreffenden Abrechnungsun-

lerlagen (Kostenstelleüechnung) des ASB zir prüfen.

s 8
Sollte der ASB seinen Verpnichlungen aus diesem Vertrag schutdhaft und trou erfolgrer

Abmahnungen nicht nachkommen, so besteht ftir die Stadt Geisenbeim ein außerordentliches

SnJ".fdinägungt.""ttt für diesen Vertlag. Auch in einem solchen Fall gelten die Regelungen

zur Rückabwicklung der Einrichtung gemäß der Regelungen in $ 5 dieses Vertrages'

$ q

(1) Die Nichtigkeit einer einzelnen Bestirnrnung dieses Vertrages hat nicht die Nichtigkeit

des gesam(en VeflrageJ 7ur Folge.

(2) Jede Vertragspartei verpflichtet sich auf Verlangen der anderen Verhagspartei nichtige

ärtirnrnung"n öhn" Attderung des sachlichen lnhaltes oder entsprechend den von den Ver-

tragsparteiei gewollten, durch Bestimmungen in rechtlich einwandfreier Form zu ersetzen

und vertraglich zu vereinbaren.
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$  1 0

Der Vertrag hitt mit dem Datum der Unterschrift in Kraft und kann erstmals ordentlich zum
.......... ' ..... goktindigt werden.

ldstein. den

Der Magistrat der Stadt Idstein

Bürgermeister Erster Stadhat

Der AsB-Landesverband Hessen €. V.

(Siegel)
Wolfgang Brennfleck
I . Landesvorsitzender
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Gerald Preüsch
2.Landesvorsitzender
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